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1. Beschlussvorschlag: 
 
Die Gemeinde Havixbeck wird sich mit einem Betrag von bis zu 100.000 € an 
der geplanten Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung beteiligen, wenn das 
nötige Stiftungskapital in Höhe von 19,3 Mio. € zur Verfügung steht und die 
Stiftung nach § 2 des Stiftungsgesetzes NW anerkannt ist. 
 
2. Begründung 
 
Sachverhalt und Stellungnahme 
Die Dichterin Annette von Droste zu Hülshoff wurde auf der Burg Hülshoff geboren. 
Sie zählt zu den bedeutendsten Persönlichkeiten der deutschen Literatur und kann 
als wichtigste Dichterin Westfalens bezeichnet werden. Westfalen wird hierdurch in 
der ganzen Welt bekannt gemacht. Die Novelle „Die Judenbuche“ z.B. wurde in ver-
schiedene Sprachen übersetzt und in mehr als 7 Millionen Exemplaren verbreitet. 
Annette von Droste zu Hülshoff ist intensiv mit dem Ort Münster und dem Münster-
land verbunden. Im öffentlichen Raum ist die Autorin allerdings kaum vertreten. 
 
Die Wasserburg Hülshoff in Havixbeck ist ein herausragendes Baudenkmal, das ein 
hohes touristisches Potenzial beherbergt. Die großen und gepflegten Parkanlagen, 
die Burganlage sowie das Droste-Museum sind in den Sommermonaten für die Öf-
fentlichkeit zugänglich. Derzeit suchen jährlich mehr als 100.000 Menschen diesen 
Ort auf. 
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Die Burg Hülshoff befindet sich im privaten Eigentum. Die gesamte Burganlage 
(Haupt-, Nebenburg einschl. sonstiger Nebengebäude sowie die Parkanlage) soll in 
eine Stiftung überführt werden. Nach § 2 des Entwurfs der Satzung der Annette von 
Droste zu Hülshoff-Stiftung soll mit der Stiftung die Förderung von Kunst und Kultur, 
Wissenschaft und Forschung, Bildung und Erziehung sowie das Fördern des Denk-
malschutzes und der Denkmalpflege, vor allem auch die Bewahrung und Förderung 
der mit dem Namen von Droste zu Hülshoff verbundenen kulturellen und kunsthisto-
rischen Werte und ihre Vermittlung an Nachwelt und Öffentlichkeit erreicht werden.  
 
Realisiert werden soll dies natürlich zuerst einmal durch Erhalt und Pflege der Burg-
anlage, aber auch durch Forschungsvorhaben, Vergabe von Preisen und Stipendien, 
Pflege der Kunst- und Literatursammlungen und entsprechende Ausstellungen. 
Durch den ersten Schritt einer Stiftungsgründung wird eine Vernetzung mit anderen 
Literaturorten wie Rüschhaus und Haus Nottbeck  möglich gemacht.  
 
Der authentische Kulturort Burg Hülshoff ist mit Annette von Droste zu Hülshoff ge-
prägt durch eine Autorin, deren Werke einen überaus hohen Stellenwert in der deut-
schen Literatur, zum Teil auch für die Weltliteratur haben. Er ist prädestiniert, eine 
große Strahlkraft weit über das Münsterland hinaus zu entwickeln und nicht nur die 
Gemeinde Havixbeck, den Kreis Coesfeld, das Münsterland sondern den Landesteil 
Westfalen in seiner kulturellen Identität zu stärken und auszubauen. Nicht zuletzt 
deshalb haben sich Stifter auch außerhalb unseres engeren regionalen Umfelds da-
für gewinnen lassen. 
 
Die Federführung bei der Gründung der Stiftung hat der Landschaftsverband Westfa-
len-Lippe (LWL) übernommen, der zwischenzeitlich auch zu zwei Stifterkonferenzen 
eingeladen hat. 
 
Der Landschaftsausschuss hat in seiner Sitzung am 15.04.2011 folgenden Be-
schluss gefasst: 
 
1. Der LWL begrüßt die Gründung einer Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung und 

betreibt aktiv deren Errichtung. 
 
2. Der LWL wird sich dafür verwenden, dass der Aufsichtsrat der Kulturstiftung West-

falen-Lippe gGmbH beschließt, dass sich die Kulturstiftung Westfalen- Lippe 
gGmbH mit einem Betrag in Höhe von 4 Mio. € an dem für die Stiftungsgründung 
erforderlichen Stiftungskapital von 20,3 Mio. € beteiligt. 

 
3. Die Stiftungsgründung erfolgt erst dann, wenn das für eine verlässliche finanzielle 

Absicherung des Stiftungsbetriebs benötigte Stiftungskapital in Höhe von 20,3 
Mio. € schriftlich zugesagt ist. 

 
4. Voraussetzung für die Stiftungsgründung ist, dass das Land NRW zu seiner in der 

Vergangenheit abgegebenen Erklärung steht, sich an der Stiftungsgründung mit 4 
Mio. € zu beteiligen. Ferner ist eine nennenswerte Beteiligung der Belegenheitsre-
gion am Stiftungskapital von ca. 1 Mio. EUR zu erbringen. 

 
5. Die Verwaltung wird beauftragt,  

a. die für die Stiftungsgründung erforderlichen weiteren Schritte mit Nachdruck  zu 
betreiben und über das Ergebnis zeitnah zu berichten 
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b. den Entwurf eines Wirtschaftsplanes für den zukünftigen Betrieb der Stiftung 
und die mit der Stiftungsaufsicht abgestimmten Entwürfe der Stiftungssatzung 
und des Stiftungsgeschäftes sobald wie möglich zur Kenntnis zu geben 

c. dem Landschaftsausschuss vor Abschluss des Stiftungsgeschäfts eine Vorlage 
zur Bestellung der Vertreter/Vertreterinnen des LWL in den Organen der Stif-
tung zur Beschlussfassung vorzulegen  

d. vor Stiftungsgründung die noch offenen juristischen und steuerrechtlichen Fra-
gen zu klären. 

 
6. Die erweiterte Nutzung von Burg Hülshoff als ein Veranstaltungs-, Lern-, Arbeits- 

und Gesprächsort für Literatur in NRW bleibt künftigen Beratungen und Entschei-
dungen aller Beteiligten vorbehalten. 

 
Die dem Beschluss zugrunde liegende Vorlage 13/0551/1 führt zudem aus: 
„Ein Beitritt des LWL steht zudem unter dem Vorbehalt eines tragfähigen Betriebs-
konzeptes für die Stiftung und einer vorherigen Prüfung etwaiger dem LWL aus ei-
nem Beitritt zur Stiftung erwachsender rechtlicher und finanzieller Risiken. 
Ein tragfähiges Konzept liegt dann vor, wenn sich der Stiftungsbetrieb wirtschaftlich 
selbst trägt und ohne Zuschüsse des LWL für den laufenden Betrieb auskommt.“ 
 
In seiner Beschlussvorlage 13/0773 wird dem Kulturausschuss, dem Finanz- und 
Wirtschaftsausschuss sowie dem Landschaftsausschuss vorgeschlagen, die bei der 
Kulturstiftung Westfalen-Lippe gGmbH als Beteiligung an der in Gründung befindli-
chen Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung vorgehaltenen 4 Mio. € bereits in 2011 
auf ein noch einzurichtendes Treuhandkonto einzuzahlen, sofern das Stiftungsge-
schäft in 2011 nicht mehr vollzogen wird bzw. eine Genehmigung der Stiftung durch 
das Ministerium für Inneres und Kommunales als Stiftungsaufsicht trotz vollzogenem 
Stiftungsgeschäft in 2011 nicht mehr erfolgen kann. Zum Zweiten hat die Zusage der 
Kulturstiftung auf Bereitstellung noch im Jahr 2011 ggf. unter der Voraussetzung zu 
erfolgen, dass auch andere Zustifter, zumindest aber das Land NRW für den Fall ei-
ner Zusage der Landesbeteiligung in Höhe von 4 Mio. € in gleicher Weise verfahren 
und zum Zweiten gewährleistet ist, dass eine unverzügliche Rücküberweisung an die 
Kulturstiftung für den Fall erfolgt, dass es bis zu einem noch zu setzenden Termin 
endgültig nicht zu einer Gründung der Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung 
kommt. 
Es wird davon ausgegangen, dass die Stiftungsgründung erst dann erfolgt, wenn das 
für eine verlässliche finanzielle Absicherung des Stiftungsbetriebs benötigte Stif-
tungskapital von den einzelnen Parteien schriftlich zugesagt ist und das Land NRW 
zu seiner in der Vergangenheit abgegebenen Erklärung steht, sich an der Stiftungs-
gründung mit 4 Mio. € beteiligen zu wollen. Der Landschaftsausschuss erwartet zu-
dem von der Belegenheitsregion (Kreis Coesfeld, Stadt Münster und Gemeinde Ha-
vixbeck) eine nennenswerte Beteiligung von ca. 1 Mio. €. 
 
In einem ersten Gespräch zwischen den Verwaltungsleitungen des Kreises Coesfeld, 
der Stadt Münster und der Gemeinde Havixbeck wurde angedacht, dass sich die 
Stadt Münster und der Kreis Coesfeld (einschl. Gemeinde Havixbeck) jeweils zur 
Hälfte beteiligen sollten. Die Höhe der Beteiligung der Gemeinde Havixbeck am An-
teil, der vom Kreis Coesfeld und der Gemeinde gemeinsam einzubringen ist, musste 
besprochen werden. Dieses Gespräch hat am 08.12.2011 zwischen dem Landrat 
Püning, dem Fachbereichsleiter Schütt und Bürgermeister Gromöller stattgefunden. 
Nach eingehender Beratung vor dem Hintergrund der zu erwartenden Haushaltssitu-
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ation im Jahr 2012 und Hinzuziehung der kommunalaufsichtlichen Abteilung wurde 
vereinbart, dass im Ergebnis der Bürgermeister dem Gemeinderat vorschlägt, sich 
mit einem Betrag von bis zu 100.000 € an der geplanten Annette von Droste zu 
Hülshoff-Stiftung beteiligen. 
 
Die für die notwendige Stiftungssumme erforderlichen Kosten für die einmalige Sa-
nierung und die anschließende kontinuierliche Bauunterhaltung der Burg Hülshoff 
wurde vom Gebäudemanagement des Kreises Coesfeld einer Plausibilitätsprüfung 
unterzogen.  
 
Das Ergebnis stellt sich gemäß Sitzungsvorlage Nr. SV-8-0581 der Kreisverwaltung 
Coesfeld nach stichprobenartiger Überprüfung der vorliegenden Unterlagen wie folgt 
dar: Die dem LWL-Gutachten zugrunde liegenden Berechnungen und Einzel-
nachweise sind nachvollziehbar und fachtechnisch überzeugend. Über die Bereitstel-
lung der im LWL-Gutachten ausgewiesenen Mittel für die einmalige Sanierung über 
1,550.000 € lässt sich fachtechnisch ausschließlich die Substanzsicherung realisie-
ren. Weitergehende, wünschenswerte Maßnahmen zur energetischen Sanierung 
und/oder zum behindertengerechten Ausbau der Immobilie sind in dem Ansatz aus-
drücklich nicht enthalten. 
 
Für das Kuratorium ist ein Vertreter der kommunalen Zustifter Gemeinde Havixbeck, 
Kreis Coesfeld und Kreis Warendorf vorgesehen. Die Entsendung ist einvernehmlich 
zu regeln. Zwischen den Kreisen Warendorf und Coesfeld und der Gemeinde Havix-
beck sind die Modalitäten zur Entsendung noch einvernehmlich zu regeln. Zwischen-
stand der Beratung ist ein zweijähriger Wechsel untereinander, Abstimmungsgesprä-
che über die Sitzungsthemen sollen vor den jeweiligen Kuratoriumssitzungen ge-
meinsam erfolgen. 
 
Im Gemeindehaushalt 2011 sind 27.000 € als Beteiligung an der Stiftung vorgese-
hen. Im Finanzhaushalt 2012 müssten zusätzlich bis zu 73.000 € veranschlagt wer-
den. Die Stiftungseinlage ist zu bilanzieren und stellt eine Finanzanlage dar. 
Durch die Einbringung in die Stiftung wird die kommunale Aufgabe der Kulturförde-
rung erfüllt. Der Erhalt der Burg Hülshoff ist nur über diese Stiftung möglich, da Priva-
te bereit sind, Vermögen zur Verfügung zu stellen. 
Der Kreis Coesfeld ist bereits als Kommunalaufsichtsbehörde durch die Verhandlun-
gen mit dem Landrat mündlich informiert. 
Das zuständige Stiftungsdezernat bei der Bezirksregierung hat die jeweiligen Kom-
munalaufsichtsbehörden zu beteiligen, d.h. das Innenministerium für die Beteiligung 
des Landschaftsverbandes, die Bezirksregierung Münster für die Beteiligung der 
Kreise und kreisfreien Städte, den Landrat des Kreises Coesfeld für die Gemeinde 
Havixbeck. 
 
3. Finanzielle Auswirkungen 
 
Für die Gemeinde Havixbeck entstehen keine Folgekosten. 
Haushaltsmittel in Höhe von 27.000 € stehen im Teilfinanzhaushalt 0401, Kulturför-
derung, zur Verfügung. Im Finanzhaushalt 2012 müssten dort zusätzlich bis zu 
73.000 € veranschlagt werden.  
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Bei der Stiftungsbeteiligung von insgesamt bis zu 100.000 € handelt es sich um eine 
Investitionsauszahlung, die nicht unmittelbar in den Ergebnishaushalt einfließt, d.h. 
jährliche Abschreibungen entstehen nicht und sind somit auch nicht ergebniswirk-
sam. Ergebnisrelevant treten nur die Zinseffekte auf. 
 
 
 
 
Klaus Gromöller 
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